
Stadt Königswinter 
B ekanntmachung

Betr.: Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Königswinter für das Geschäftsjahr 
2023

Der Jahresabschluss 2023 des Abwasserwerkes der Stadt Königswinter, bestehend aus der 
Bilanz per 31.12.2023, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 
31.12.2023 und dem Anhang einschließlich Anlagennachweis, werden hiermit bekannt ge
macht. Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva zum 31.12.2023 einen Betrag von 
101.200.831,71 € aus. Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 
31.12.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.809.218,70 € ab.

Der Jahresabschluss insgesamt wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses bei 
der Stadt Königswinter, Dollendorfer Straße 39, 53639 Königswinter, im Zimmer 118a zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. Außerdem ist er auf der Intemetseite der Stadt Königswin
ter (http://www.koenigswinter.de - Rat &Verwaltung / Finanzen / Wirtschaftspläne und Jah
resabschlüsse Abwasserwerk) eingestellt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 09.12.2024 über die Gewinnverwendung wie folgt be
schlossen:

"Das Jahresergebnis 2023 des Abwasserwerkes der Stadt Königswinter in Höhe von 
1.809.218,70 € wird wie folgt verwendet:

a) 971.000,00 € werden als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Königswinter abgeführt.

b) 838.218,70 € werden in die zweckgebundene Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen 
eingestellt.“

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft UHY Wahlen & Mannsky PartGmbB, Köln hat unter 
dem Datum vom 10. September 2024 zum Jahresabschluss den uneingeschränkten Prüfungs- 
vermerk erteilt, der hiermit bekanritgegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
An das Abwasserwerk der Stadt Königswinter, Königswinter

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerk der Stadt Königswinter, Königswinter - beste

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge

schäftsjahr- vom 1. Januar- bis Zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefugte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für- Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestim

mungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

1

http://www.koenigswinter.de


Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz

lage des Abwasserwerkes zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir- haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah

resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Ab

wasserwerk unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim

mung mit diesen Anfordemngen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 

Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichen 

Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Abwasserwerkes vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für 

die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs

mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

und Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Abwasserwerkes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi

lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 

Abwasserwerkes zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan

zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtümern 

ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfiingsurteil zum Jahresabschluss bein

haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür’, dass eine in Über

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgefuhrte Prüfung eine we

sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen 

und Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeta oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses ge

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfimgshandlun- 

gen als Reaktion auf diese Risilcen durch sowie erlangen Prüfimgsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als 

das Risiko, dass aus frrtümem resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 

werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können.

• gewinnen wfr ein Verständnis von dem für- die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfiingsurteil zur- Wirksamkeit dieser Systeme des 

Abwasserwerkes abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungs

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell- 

ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewand

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 

Abwasserwerkes zur- Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir- zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, 

falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs- 

vcrmerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je

doch dazu fuhren, dass das Abwasserwerk seine Untemehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 

kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäflsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes vermittelt.

Wh erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir- während unserer Prüfung feststellen.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten bei 

Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prü

fungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weiter

gabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf 

es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert 

oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird hingewiesen.

Köln, den 10. September 2024 UHY Wahlen & Mannsky PartGmbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Wahlen 
Wirtschaftsprüfer“
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Königswinter, den //ß Februar 2025 Der Bürgermeister
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